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Direktion ICT 

Erklärung Informatiknutzung, Geheimhaltungspflicht und Datenschutz 

  („Anbieter“) erklärt gegenüber dem Uni-

versitätsSpital Zürich (USZ), die Weisung über die Benutzung der Informatikmittel 

im USZ zur Kenntnis genommen zu haben. Er verpflichtet sich, diese Weisung als 

Grundlage für die Nutzung der Informatik des USZ einzuhalten. Die Bestimmungen 

über die Sanktionen gelten sinngemäss. Er erklärt ferner, die einschlägigen Best-

immungen der kantonalen und eidgenössischen Datenschutzgesetzgebung sowie 

über das Berufs- und das Amtsgeheimnis zu kennen und diese Bestimmungen im 

Zusammenhang mit der vertragsgegenständlichen Tätigkeit jederzeit einzuhalten. 

Der Anbieter verpflichtet sich, sämtliche schutzwürdigen Daten, namentlich Perso-

nendaten und Geschäftsgeheimnisse des UniversitätsSpitals Zürich, ausschliess-

lich für die vertragsgegenständliche Tätigkeit zu verwenden und sonst strikte ver-

traulich zu behandeln. Diese Geheimhaltungspflicht gilt auch nach Beendigung 

dieses Auftrages.  

Der Anbieter bestätigt ausdrücklich, von den Strafbestimmungen im Falle von Wi-

derhandlungen, namentlich von Art. 321 StGB von § 40 des Gesetzes über die In-

formation und den Datenschutz des Kantons Zürich (IDG), Kenntnis zu haben.  

Die vom Anbieter unter dieser Erklärung eingegangenen Verpflichtungen sind von 

diesem auf sämtliche für die vertragsgegenständliche Tätigkeit eingesetzten Mitar-

beiter sowie auf einbezogene Dritte zu überbinden. 

, den 

Anbieter: 

………………………. ………………………. 
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